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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1987

Norm

EheG §87 Abs2

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, daß der Bestimmung des § 87 EheG nur eine beispielhafte Bedeutung zukomme und auch jede

andere, dort nicht ausdrücklich vorgesehene Regelung zulässig sei, sofern sie nur der Billigkeit (§ 83 Abs 1 EheG)

entspreche, kann nicht geteilt werden.
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